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Auf die Versicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die 
Sachversicherung (ABS) Anwendung. 
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Artikel 1 
Versicherte Sachen 
 
1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die kom-

plette Photovoltaikanlage samt Steuerung, solange sie 
innerhalb des in der Polizze als Versicherungsort ge-
nannten Grundstückes  
a. betriebsfertig aufgestellt ist oder  
b. zur Reinigung, Überholung, Revision oder zur Ver-

bringung nach einem anderen Standort oder aus 
Anlass eines ersatzpflichtigen Schadens stillgelegt, 
demontiert, montiert oder befördert wird. 
 

Eine Sache ist betriebsfertig aufgestellt, wenn sie nach 
beendeter Erprobung (Probebetrieb) zur Aufnahme des 
normalen Betriebes entsprechend den Herstelleran-
weisungen bereit ist, die behördlichen Auflagen erfüllt 
sind und, sofern vorgesehen, die formelle Übernahme 
durchgeführt wurde. 
Anlagen, die nach den Regeln der Technik ganz oder 
teilweise in Eigenregie errichtet wurden, sind nur dann 
versichert, wenn vor deren Inbetriebnahme die Abnah-
me durch einen Elektrofachbetrieb erfolgt ist. Die In-
stallation hat nach den anerkannten Regeln der Technik 
zu erfolgen, insbesondere ist die Herstellung eines 
fachgerechten Potentialausgleiches nach ÖVE/ 
ÖNORM zu beachten. Ab einer Anlagenleistung von 2 
kW/p ist daher, gemeinsam mit dem Versicherungsan-
trag, das Abnahmeprotokoll eines Elektrofachbetriebes 
zu übermitteln. 

 
2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende, 

zur Photovoltaikanlage gehörende Teile, die sich im, auf 
oder außerhalb des Gebäudes am Grundstück befin-
den: 
a. Photovoltaikmodule inklusive der dazugehörigen 

Befestigungsvorrichtungen 
b. Gleich- und Wechselstromverkabelung der Photo-

voltaikanlage 
c. Fundamente 
d. Wechselrichter 
e. Akkumulatoren (Energiespeicher) 
f. Einspeisezähler inklusive Datenlogger, Laderegler, 

Mess-, Steuer- und Regelungskomponenten 
g. Blitzschutz- und Überspannungsschutzeinrichtun-

gen der Photovoltaikanlage 
h. Wallboxen (Wandladestation) zur Ladung von E-

Fahrzeugen  
 

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
a. Betriebsmittel aller Art 
b. Verschleißteile aller Art 
c. Wechseldatenträger, Software und sonstige Daten 
d. Dachstuhl samt Eindeckung sowie sämtliche Ge-

bäudebestandteile 
e. Wartungsarbeiten, ohne Rücksicht auf die Entste-

hungsursache 
 

Artikel 2 
Versicherte Gefahren und Schäden 
 
1. Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz gegen 

unvorhergesehene und plötzlich eintretende Beschädi-
gungen oder Zerstörungen der versicherten Sachen 
(Sachschaden) durch  
a. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit 

oder Böswilligkeit  
b. unmittelbare Wirkungen der elektrischen Energie in-

folge von Erdschluss, Kurzschluss, übermäßige Stei-
gerung der Stromstärke, Überschläge, Bildung von 
Lichtbögen und dergleichen, mögen sie auch durch 
Isolationsfehler, Überspannungen, mittelbare Einwir-
kung atmosphärischer Elektrizität wie Induktion, In-
fluenz hervorgerufen worden sein 

c. Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler 
d. Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 

eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung  
e. Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-

tungen; 
f. Sturm, Frost, Hagel und unmittelbare Wirkung von 

Eisgang, Erdrutsch, Erdsenkung, Felssturz, Stein-
schlag, Lawinen, Schneedruck 

g. von außen mechanisch einwirkenden Ereignissen 
h. Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aller Art 
i. Versengen, Verschmoren, Rauch, Ruß, soweit diese 

Ereignisse durch äußere Einwirkungen entstehen 
j. Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Vandalismus 
k. Glasbruch bzw. Bruch von Photovoltaikmodulen  
l. Schäden durch Tierverbiss 

 
2. Abweichend von Absatz (1) erstreckt sich der Versiche-

rungsschutz für 
- elektronische Speicher-, Rechen-, Regel- oder 

Steuer-Einrichtungen/-Anlagen und 
- deren interne Datenträger (bei denen eine be-

triebsbedingte Auswechslung durch den Benutzer 
vom Hersteller nicht vorgesehen ist)  

gegen unvorhergesehene und plötzlich eintretende Be-
schädigungen oder Zerstörungen der versicherten elekt-
ronischen Einrichtungen/Anlagen/internen Datenträger 
nur soweit, als eine versicherte Gefahr gemäß Absatz 
(1) nachweislich von außen auf die versicherten Sachen 
(Bauelemente/Bauteile/Datenträger) eingewirkt hat und 
die Beschädigung visuell ohne Hilfsmittel erkennbar ist. 

 
3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, ohne Rücksicht 

auf die Entstehungsursache, nicht auf Schäden, die ein-
getreten sind  
a. durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder Flugzeug-

absturz (soweit diese Gefahren durch eine Feuerver-
sicherung gedeckt werden können), Löschen und 
Niederreißen bei und nach solchen Ereignissen, fer-
ner durch Sprengungen am Versicherungsort; durch 
die Energie des elektrischen Stromes an elektrischen 
Einrichtungen als Folge von Brand, Explosion und 
Flugzeugabsturz; 



b. im Falle von inneren Unruhen, Streik, Handlungen 
Ausständiger oder Ausgesperrter, die auf das Be-
triebsgrundstück eindringen oder widerrechtlich dort 
verbleiben, Neutralitätsverletzungen, Kriegsereignis-
sen jeder Art, militärischer Besetzung oder Invasion, 
Verfügungen von Hoher Hand sowie Wegnahme 
oder Beschlagnahme seitens irgendeiner Macht oder 
Behörde, im Falle von Erdbeben, Eruption, Erdsen-
kungen, Erdrutsch, Felssturz, Hagelschlag, Hoch-
wasser, Lawinen, Steinschlag, Überschwemmungen 
und von Ereignissen, die einer schädigenden Wir-
kung von Kernenergie zuzuschreiben sind, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass der 
Schaden mit diesen Ereignissen weder unmittelbar 
noch mittelbar im Zusammenhang steht. Ist der Ver-
sicherungsnehmer Verbraucher im Sinne des Kon-
sumentenschutzgesetzes (BGBl. 140/79), so obliegt 
der Nachweis dem Versicherer; 

c. durch Fehler und Mängel, welche bei Abschluss der 
Versicherung vorhanden waren und dem Versiche-
rungsnehmer bekannt waren oder bekannt sein 
mussten; 

d. durch vorsätzliche oder grobfahrlässige Handlungen 
oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers; 

e. als eine nachweisbar unmittelbare Folge der dauern-
den Einflüsse oder Einwirkungen chemischer, thermi-
scher, mechanischer, elektrischer oder elektromag-
netischer Art, durch Abnützungs- und Alterungser-
scheinungen, auch vorzeitige, oder infolge von Korro-
sion, Oxidation, Rost, Schlamm oder sonstigen Abla-
gerungen; 

f. durch Inbetriebnahme nach einem Schaden vor Be-
endigung der endgültigen Wiederherstellung und 
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes; 

g. durch Zerkratzen, Verschrammen oder sonstige Ver-
letzungen der Oberfläche, die nur Schönheits- oder 
Leistungsmängel darstellen (z.B. Lack- und 
Schrammschäden bei Photovoltaikmodulen, rein opti-
sche Schäden) 
 

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schä-
den, für die der Lieferant gesetzlich oder vertraglich zu 
haften hat. Bestreitet der Lieferant seine Haftpflicht und 
liegt eine der Ursachen nach Absatz (1), lit. a) bis k) vor, 
dann leistet der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
Entschädigung unter Eintritt in die Rechte gegenüber 
dem Lieferanten (§ 67 VersVG). Lässt sich diese Haft-
pflicht des Lieferanten nur im Rechtswege feststellen, so 
ist der Versicherungsnehmer auf Verlangen und Kosten 
des Versicherers zur Führung des Rechtsstreites ver-
pflichtet. 
Ist der Versicherungsnehmer Hersteller, Verkäufer oder 
Lieferant der versicherten Sache, so leistet der Versiche-
rer keine Entschädigung für Schäden, für die bei Fremd-
bezug üblicherweise der Hersteller, Verkäufer oder Liefe-
rant einzutreten hätte. 
 
 

5. Terror-Ausschluss 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind jegliche 
Art von Schäden, Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, 
die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich er-
geben aus oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher 
Art von Terrorakten. 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, ethnischer, 
religiöser, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeig-
net sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder 
Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf ei-
ne Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu 
nehmen. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
auch jegliche Art von Schäden, Verlusten, Kosten oder 
Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht wer-
den von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang ste-
hen mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung 
oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen werden 
oder sich in irgendeiner Weise darauf beziehen. 

 
Artikel 3 
Versicherungswert 
 
1. Versicherungswert ist der am Schadentag geltende 

Neuwert der versicherten Sachen, das sind die Kosten 
für deren Neuanschaffung einschließlich der Kosten für 
Fracht (exklusive Luftfracht), Zoll und Montage (ohne 
Preisnachlass wie Einkaufsrabatt, Mengenrabatt und 
dergleichen). 
 

2. Als Versicherungssumme auf „Erstes Risiko“ gilt je 
Schadenfall der ausgewiesene Wert gemäß Versiche-
rungspolizze. In dieser Versicherungssumme sind sämtli-
che Kosten wie z.B. Wiederherstellungs-, Abbruch- und 
Entsorgungskosten inkludiert.  

 
Artikel 4 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Ein-
tritt des Schadensfalles 
 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-

gen und durch seine Betriebsführer dafür sorgen zu las-
sen, dass sich die versicherten Sachen in technisch ein-
wandfreiem, betriebsfähigem Zustand befinden, dass 
dieselben sorgfältig gewartet und instand gehalten und 
nicht dauernd oder absichtlich über das technische zu-
lässige Maß belastet werden. 
 

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, einem entspre-
chend legitimierten Beauftragten des Versicherers jeder-
zeit vollständigen Einblick in seinen maschinellen Betrieb 
zu gestatten. 
 

3. Im Interesse der Schadenverhütung hat der Versiche-
rungsnehmer, wie auch seine Repräsentanten, alle ge-
setzlichen, behördlichen und vereinbarten Sicherheits-
vorschriften, wie auch die vereinbarten Obliegenheiten 
vor und nach dem Versicherungsfall, einzuhalten. Dies 



gilt vor allem für die vom Photovoltaik-Anlagenhersteller 
vorgegebenen Vorschriften und Hinweise zur Installation, 
Wartung und Pflege der versicherten Anlage, des mitver-
sicherten Zubehörs, wie auch für die vom Fachhandel in-
stallierten Blitzschutz- und Überspannungsschutzeinrich-
tungen (sofern vorhanden). Dies gilt u.a. auch für das 
Dach, auf dem die Anlage installiert ist; der Versiche-
rungsnehmer hat das Dach stets im ordnungsgemäßen 
Zustand zu halten. 
 

4. Schäden durch Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Vanda-
lismus sind darüber hinaus der zuständigen Polizeidienst-
stelle anzuzeigen und dort unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhanden gekommenen bzw. beschädigten Sachen 
einzureichen. 
 

5. Bei Verletzung dieser Obliegenheiten ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 6 Absatz 1, 1a und 2 VersVG von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
Artikel 5 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Scha-
densfall 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat im Falle eines Schadens, 

für den er Ersatz verlangt, folgende Obliegenheiten: 
a. er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-

derung des Schadens zu sorgen und dabei Weisun-
gen des Versicherers zu befolgen; gestatten es die 
Umstände, so hat er solche Weisungen einzuholen; 

b. er hat unverzüglich, spätestens innerhalb dreier Tage, 
nachdem er von dem Schaden Kenntnis erlangt hat, 
dem Versicherer schriftlich Anzeige zu erstatten. 
Durch die Absendung der Anzeige wird die Frist ge-
wahrt; 

c. er hat dem Versicherer, soweit es ihm billigerweise 
zugemutet werden kann, jede Untersuchung über Ur-
sache und Höhe des Schadens und über den Um-
fang seiner Verpflichtung zur Leistung zu gestatten, 
jede hierzu dienliche Auskunft auf Verlangen zu Pro-
tokoll zu geben oder schriftlich zu erteilen und Belege 
beizubringen; 

d. er hat alle schriftlichen und mündlichen Angaben im 
Zuge der Schadenerhebung dem Versicherer richtig 
und vollständig zu machen. 
 

2. Der Versicherungsnehmer kann die endgültige Reparatur 
nach erfolgter Anzeige sofort in Angriff nehmen, doch 
darf das Schadenbild bei größeren Schäden vor der Be-
sichtigung durch einen Beauftragten des Versicherers 
nur insoweit geändert werden, als dies zur Aufrechterhal-
tung des Betriebes notwendig ist. 
Die bei der Reparatur nicht mehr verwendeten beschä-
digten bzw. ausgewechselten Teile sind dem Versicherer 
zwecks Besichtigung zur Verfügung zu stellen. 
 

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden 
Obliegenheiten, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 

6, Absatz 3 VersVG, im Falle einer Verletzung der unter 
Absatz (1), lit. a) genannten Obliegenheiten nach Maß-
gabe des § 62 VersVG, von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. 

 
Artikel 6 
Ersatzleistung 
 
1. Abweichend von Artikel 8 (1) ABS bildet die Versiche-

rungssumme auf „Erstes Risiko“ die Grenze für die Er-
satzleistung. 
 

2. Die Ersatzleistung erfolgt: 
a. bei Wiederherstellung einer beschädigten Sache in 

den früheren betriebsfähigen Zustand durch Ersatz 
der Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes des 
Schadensfalles einschließlich der Kosten für Demon-
tage, Montage, Fracht (exklusive Luftfracht), Anfuhr, 
Abfuhr sowie für allfälligen Zoll. Der Wert des Altma-
terials wird angerechnet. 
Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei einer 
Reparatur Änderungen oder Verbesserungen vorge-
nommen werden, sind im Rahmen der Versiche-
rungssumme auf „Erstes Risiko“ umfasst. Überholun-
gen gehen zu Lasten des Versicherungsnehmers. 
Wird eine vorläufige Reparatur vorgenommen, so ge-
hen die Kosten zu Lasten des Versicherungsnehmers 
(siehe auch Artikel 2 (3), lit. f)).  

b. bei völliger Zerstörung einer versicherten Sache nach 
dem Wert, den sie einschließlich der Kosten für 
Fracht (exklusive Luftfracht), Zoll und Montage unmit-
telbar vor dem Schaden hatte (Zeitwert). Der Versi-
cherungsnehmer hat die noch verwertbaren Teile mit 
ihrem Schätzwert in Zahlung zu nehmen. Eine Sache 
gilt als völlig zerstört, wenn die Reparaturkosten de-
ren Zeitwert am Schadentag erreichen oder überstei-
gen. 
Sind unter einer Position mehrere zusammengehörige 
Anlagen versichert und werden einzelne davon zer-
stört, dann werden diese Schadensfälle so behan-
delt, als wären die völlig zerstörten Anlagen mit einer 
eigenen Position versichert. 
Bei zusammengehörigen Einzelsachen wird die allfäl-
lige Entwertung, welche die unbeschädigt gebliebe-
nen Einzelsachen durch die Beschädigung oder Zer-
störung der anderen erleiden, nicht berücksichtigt. 

 
Artikel 7  
Sachverständigenverfahren  
Ergänzung zu Artikel 9 ABS: 
 
Die von den Sachverständigen zu beurkundenden Feststel-
lungen müssen neben der detaillierten Schätzung der Scha-
denhöhe mindestens enthalten: 
a. die ermittelte oder vermutete Entstehungsursache des 

Schadens und dessen Umfang; 
b. den Wert der beschädigten Sache unmittelbar vor dem 

Schaden; 



c. den Neuwert der beschädigten Sache zur Zeit des 
Schadens; 

d. bei reparierbarem Schaden den Wert der zu ersetzen-
den Teile unmittelbar vor dem Schaden gemäß Artikel 6 
(2), lit. a); 

e. den etwaigen Mehrwert nach der Reparatur; 
f. Wert der verbleibenden Teile unter Berücksichtigung 

ihrer Verwendbarkeit für die Reparatur oder andere 
Zwecke. 

 
Artikel 8 
Rechtsverhältnis nach dem Schadensfall 
 
1. Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, 

dass eine Entschädigung geleistet wird, soweit nichts 
anderes vereinbart ist. 
Bei völliger Zerstörung (Art. 6 Abs. 2 lit. b)) scheiden die 
völlig zerstörten Sachen jedoch mit der auf sie entfallen-
den Versicherungssumme aus der Versicherung aus; 
dem Versicherer gebührt gemäß § 68, Abs. 2 VersVG 
hinsichtlich der völlig zerstörten Sachen unter Anrech-
nung der für diese Sachen bereits gezahlten Prämie die 
Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versiche-
rung nur bis zur Kenntnis des Versicherers von der völli-
gen Zerstörung beantragt worden wäre (Kurztarif). 
 

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der 
Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer 
die Anerkennung eines begründeten Entschädigungsan-
spruches ganz oder teilweise verweigert oder verzögert 
hat. Die Kündigung kann nur innerhalb eines Monats 
nach Ablehnung der Versicherungsleistung, im Falle ei-
nes Rechtsstreites über diese auch innerhalb eines Mo-
nats nach Rechtskraft des Urteils innerhalb eines Monats 
nach Fälligkeit der Versicherungsleistung ausgesprochen 
werden. 
Die Kündigung darf nicht für einen späteren Zeitpunkt als 
für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode er-
folgen. 
Hat der Versicherungsnehmer bei Verzögerung der An-
erkennung des begründeten Versicherungsanspruches 
nicht innerhalb eines Monats nach Fälligkeit der Versi-
cherungsleistung gekündigt und erfolgt nachher eine Ab-
lehnung der Versicherungsleistung durch den Versiche-
rer, kann der Versicherungsnehmer noch innerhalb eines 
Monats nach dieser Ablehnung kündigen. 
 

3. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der 
Versicherer kündigen, wenn er Entschädigung geleistet 
oder die Verpflichtung zur Leistung mindestens dem 
Grunde nach anerkannt hat. 
Die Kündigung muss innerhalb eines Monats nach Leis-
tung der Entschädigung oder Anerkennung der Verpflich-
tung zur Leistung dem Grunde nach erfolgen. 
Bei Kündigung nach Leistung der Entschädigung oder 
Anerkennung der Verpflichtung zur Leistung dem Grunde 
nach ist eine Kündigungsfrist von mindestens einem Mo-
nat einzuhalten. 

  



Artikel 9 
Zusatzbedingungen für die Versicherung von Ma-
schinen, maschinellen Einrichtungen und Apparaten 
 
Versicherte Gefahren und Schäden 
 
1. Schäden an elektrischen Einrichtungen 

In teilweiser Abänderung des Artikel 2 (3), lit. a) erstreckt 
sich der Versicherungsschutz auf Schäden an den versi-
cherten Sachen, die durch Übertragung elektrischer 
Energie über Leitungen als Folge von Blitzschlag entste-
hen.  
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schä-
den, die durch ein Brand- oder Explosionsereignis her-
vorgerufen werden, das in Verbindung mit den in Artikel 
2 (1), lit. b) oder im vorstehenden Absatz erwähnten Vor-
kommnissen entstanden ist und soweit sich dieses auf 
die betroffene elektrische Maschine, den elektrischen 
Apparat oder die elektrische Einrichtung erstreckt. 
Als von einem vorerwähnten Vorkommnis betroffene 
elektrische Maschinen, Apparate und Einrichtungen gel-
ten die Objekte, welche als selbständige elektrische Ein-
richtungsgegenstände betrachtet, das heißt als selbstän-
dige Einheiten benützt werden können, wie z.B. Genera-
toren, Motoren, Transformatoren, Anlasser, Schalter, 
Messgeräte, Leitungen und dergleichen, Schalter, Mess-
geräte und Leitungen selbst dann, wenn sie Bestandteile 
einer kompletten Schalteinrichtung sind. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht auf 
Schäden durch Kurzschluss, übermäßige Steigerung der 
Stromstärke, Bildung von Lichtbögen und dergleichen, 
wenn sie Folgeschäden eines Brand-, Explosions- oder 
sonstigen Schadens im Sinne der Allgemeinen Feuerver-
sicherungs-Bedingungen (AFB) bzw. der Zusatzbedin-
gungen für Feuerversicherungen industrieller und ge-
werblicher Anlagen sind. 
 

2. Fundamente 
Für Schäden an den mitversicherten Fundamenten wird 
nur Ersatz geleistet, wenn sie die Folge eines ersatz-
pflichtigen Schadens an den versicherten Maschinen 
sind. 
 

3. Sicherungselemente 
Schäden an elektrischen und mechanischen Sicherungs-
elementen, die durch ihre bestimmungsgemäße Funktion 
eintreten, werden nicht ersetzt. 
 

Ersatzleistung, Selbstbehalt 
 

4. Wertminderung ersetzter Teile 
Bei der Bemessung der Wertminderung von im Scha-
denfall zu ersetzenden Teilen wird der Wert der ersetzten 
Teile in vollständig eingebautem Zustande zugrunde ge-
legt. 
 

 
 

Beteiligung mehrerer Versicherer 
 

5. Führung 
Der führende Versicherer oder seine in der Polizze ge-
nannte Geschäftsstelle ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle 
beteiligten Versicherer in Empfang zu nehmen. 
 

6. Prozessführung 
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten 
Versicherer die gleichen sind, wird folgendes vereinbart: 
a. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus 

diesem Vertrage seine Ansprüche nur gegen den füh-
renden Versicherer und wegen dessen Anteils ge-
richtlich geltend machen. 

b. Die an der Versicherung mitbeteiligten Versicherer 
erkennen die gegen den führenden Versicherer 
rechtskräftig gewordene Entscheidung gegenüber 
dem Versicherungsnehmer sowie die vom führenden 
Versicherer mit dem Versicherungsnehmer nach 
Streitanhängigkeit geschlossenen Vergleiche als 
auch für sich verbindlich an. Andererseits erkennt der 
Versicherungsnehmer den Ausgang eines Rechts-
streites mit dem führenden Versicherer auch gegen-
über den mitbeteiligten Versicherern als für ihn ver-
bindlich an. 

c. Falls der Anteil des führenden Versicherers die Revi-
sionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungs-
nehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden 
oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die 
Klage auf diesen zweiten, erforderlichenfalls auch auf 
einen dritten und weitere Versicherer auszudehnen, 
bis diese Summe überschritten ist. Wird diesem Ver-
langen nicht entsprochen, so findet die Bestimmung 
der lit. b) keine Anwendung. 

 
7. Schadenregulierung bei Zusammentreffen von 

Maschinenbruch- und Feuerversicherung 
Wenn gleichzeitig eine Maschinenbruch- und eine Feuer-
versicherung besteht und strittig ist, ob oder in welchem 
Umfange ein Schaden als Maschinenbruch- oder als 
Brandschaden anzusehen ist, dann kann der Versiche-
rungsnehmer, der Maschinenbruchversicherer oder der 
Feuerversicherer verlangen, dass die Höhe des Maschi-
nenbruchschadens und des Brandschadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Die Fest-
stellung ist verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweicht. 
Für die Ernennung der Sachverständigen und für die von 
ihnen zu treffenden Feststellungen gelten die Bestim-
mungen über das Sachverständigenverfahren der Allge-
meinen Bedingungen für die Versicherung von Maschi-
nen, maschinellen Einrichtungen und Apparaten. 
Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen die Parteien zu je einem 
Drittel. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Anzeige des Schadens als Teilzahlung den Betrag ver-



langen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen 
ist. Steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, inwieweit 
der Schaden als Maschinenbruchschaden oder als 

Brandschaden anzusehen ist, dann beteiligt sich jeder 
Versicherer an der Teilzahlung vorläufig mit der Hälfte. 

 
 
 
 

Satz- und Druckfehler vorbehalten. 


